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Vierte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung zum Schutze gegen übertragbare 

“ Krankheiten.
Vom 10. Juli 1962

Gemäß § 28 in Verbindung mit den §§ 2 Abs. 2 und 10 
der Verordnung vom 18. Mai 1955 zum Schutze gegen 
übertragbare Krankheiten (GBl. I S. 421) wird folgendes 
bestimmt:

§ 1
Als Durchfallkranke gemäß dieser Durchführungs

bestimmung gelten Personen, die an mehreren durch
fallartigen Stuhlentleerungen am Tage als hauptsäch
liches Krankheitssymptom leiden, sofern eine Intoxika
tion oder eine Ernährungsstörung ausgeschlossen sind, 
kein Zusammenhang mit einer anderen nicht anzeige
pflichtigen Grundkrankheit nachgewiesen werden kann 
und eine anzeigepflichtige Darmerkrankung zunächst 
nicht erkennbar ist.

§ 2
Zur Verhütung von Epidemien ist bis auf Widerruf 

jede auf tretende Durchfallerkrankung durch den Per
sonenkreis gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung vom
18. Mai 1955 anzeigepflichtig.

§ 3
(1) Die Anzeige der Durchfallerkrankungen gemäß 

§ 1 erfolgt jeden Freitag an den zuständigen Rat des 
Kreises, Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, auf 
einer Liste mit Angabe der Personalien (Name, Vor
name, Alter und Wohnung), des Erkrankungstages, der 
klinischen Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose und ob 
Hospitalisierung veranlaßt wurde.

(2) Binnen 24 Stunden nach erlangter Kenntnis tele
fonisch vorauszumelden sind Durchfallerkrankungen

a) von Kindern oder Jugendlichen in einem Kollektiv 
(Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderheim, Schule, 
Ferienlager usw.),

b) bei Beschäftigten in Betrieben der Lebensmittel
industrie und des Lebensmittelverkehrs,

c) bei Beschäftigten in Gemeinschaftsküchen und 
Gaststätten,

d) bei Beschäftigten im Erziehungswesen,
e) bei Beschäftigten, die unmittelbar Kontakt mit 

einer Vielzahl von Menschen in Ausübung ihrer 
Tätigkeit haben (z. B. Schaffner),

f) die gehäuft (ab 3 Erkrankungen) in einem Versor
gungsbereich auftreten.

§•4
(1) Der behandelnde Arzt hat sorgfältig zu prüfen, ob 

die Einweisung des Erkrankten in stationäre Behand
lung und Isolierung zwecks Sicherung ausreichender 
medizinischer Betreuung und zur Verhinderung der 
Weiterverbreitung der Krankheit erforderlich ist.

(2) In stationäre Behandlung und Isolierung sind bei 
einer Durchfallerkrankung insbesondere Erkrankte, die 
zu dem unter § 3 Abs. 2 genannten Personenkreis ge
hören, einzuweisen.

(3) Neu ermittelte Ausscheider von pathogenen Darm
keimen, die zu dem unter Abs. 2 genannten Personen
kreis gehören, gelten als Rekonvaleszenten und sind 
zur stationären Beobachtung einzuweisen.

§ 5
Besteht bei einer Durchfallerkrankung kein Verdacht 

auf eine hospitalisierungspflichtige Erkrankung und 
ist die Hospitalisierung aus gesundheitlicher oder epi
demiologischer Indikation nicht erforderlich, kann mit 
Zustimmung des Rates des Kreises, Abteilung Gesund
heits- und Sozialwesen, bei ausreichenden Wohn- und 
Toilettenverhältnissen des Erkrankten die Einweisung 
zur stationären Behandlung unterbleiben.

§ 6
Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen haben da

für zu sorgen, daß ihnen akute Durchfallerkrankungen 
gemeldet werden. Sie haben in geeigneter Weise auf 
die Meldung hinzuweisen (z. B. durch Aushang an sicht
barer Stelle). In entsprechenden Abständen sind Be
lehrungen über die Notwendigkeit der Meldung sowie 
der ärztlichen Untersuchung für die Verhütung der Wei
terverbreitung von infektiösen Darmerkrankungen 
durchzuführen.

§ 7
Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen haben nach 

Meldung einer jeden akuten Durchfallerkrankung die 
ärztliche Untersuchung und Beratung zu veranlassen, 
sofern nicht bereits durch den Erkrankten selbst ärzt
liche Hilfe in Anspruch genommen wurde.

§ 8 *
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. August 

1962 in Kraft.

Berlin, den 10. Juli 1962

Der Minister für Gesundheitswesen
I. V.: J а h n к e 

Staatssekretär und Stellvertreter des Ministers

Arbeitsschutzanordnung 111/2*.
— Fällen, Roden und Aufarbeiten von Bäumen — 

Vom 6. Juli 1962
Auf Grund des § 88 Abs. 3 des Gesetzbuches der Ar

beit der Deutschen Demokratischen Republik vom
12. April 1961 (GBl. I S. 27) wird zur Änderung der- 
Arbeitsschutzanordnung 111/1 vom 23. Februar 1960 — 
Fällen, Roden und Aufarbeiten von Bäumen — (GBl. I 
S. 145) in Übereinstimmung mit dem Zehtralvorstand 
der Gewerkschaft Land und Forst folgendes angeord
net:

§ 1
Der § 8 wird durch folgenden Abs. 3 ergänzt:

„Bei Durchforstungsarbeiten können Bäume der 
Mittelbaumstufe I und II, die nach dem Abtrennen 
vom Wurzelstock nicht zu Boden fallen, hängen blei
ben, wenn der Arbeitsablauf so organisiert ist, daß diese 
Bäume bei der nachfolgenden Aufarbeitung sofort zu 
Boden gebracht werden. Beim Verlassen des Ein
schlagortes außer Sichtweite dürfen — auch während 
Arbeitspausen — Bäume nicht hängen gelassen wer
den.“

§ 2
Der § 28 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Der Baumanschlag der Säge ist bei allen Schnitt
richtungen dicht am Stamm anzusetzen. Beim Auf
arbeiten von dünnen Sortimenten mit einem Durch
messer bis zu 7 cm kann gearbeitet werden, ohne den 
Anschlag an das Holz zu bringen.“
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